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VI.6.

VI.5.

II.1.4.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.1.

See the notice on TED website 483360-2023 - Änderung
Deutschland-Zell (Mosel): Bauarbeiten
OJ S 152/2023 09/08/2023
Berichtigung
Bauleistung

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Verbandsgemeinde Zell (Mosel)
Postanschrift: Corray 1
Ort: Zell (Mosel)
NUTS-Code: DEB1C Cochem-Zell
Postleitzahl: 56856
Land: Deutschland
E-Mail: Zell@Bieteranfrage.de

:Internet-Adresse(n)
Hauptadresse: https://www.xxxxxxx.de

Abschnitt II: Gegenstand

Umfang der Beschaffung

Bezeichnung des Auftrags
Neugestaltung des Moselvorgeländes und des Festplatzes in Zell (Mosel) - Los 02 - 
Landschaftsbauarbeiten (Freianlagen 3. BA)
Referenznummer der Bekanntmachung: 23-09-04-1000

CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten

Art des Auftrags
Bauauftrag

Kurze Beschreibung
Die Stadt Zell beabsichtigt die Neugestaltung des Moselufers in mehreren Abschnitten. Im 
Rahmen der Baumaßnahme werden die Oberflächen neu gestaltet, ein Spielplatz neu errichtet 
und verschiedene Versorgungsleitungen für die städtischen Volksfeste verlegt.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
04/08/2023

Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 149-476847

Abschnitt VII: Änderungen

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/483360-2023
mailto:Zell@Bieteranfrage.de?subject=TED
https://www.xxxxxxx.de
https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/476847-2023
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VII.1.2.

VII.1. Zu ändernde oder zusätzliche Angaben

In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: III.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes:

ganzer Text
Anstatt:

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
1.) Eigenerklärung des Bieters zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.
2.) Eigenerklärung des Bieters über die Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister.
.
Für die vorgenannten Auskünfte (Eigenerklärungen) ist ein entsprechendes Formblatt den 
Vergabeunterlagen beigefügt (Formblatt 124).
Ebenso zugelassen ist die Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE) als 
vorläufiger Beleg der Eignung.
Eigenerklärungen und Eignungsnachweise, die durch Präqualifizierung geführt werden, sind 
zugelassen. Die durch Präqualifizierung geführten Eigenerklärungen und Eignungsnachweise 
müssen die gestellten auftragsbezogenen Mindestanforderungen nachweisen.
.
Auf Verlangen der Vergabestelle sind durch den Bieter zum Beleg seiner Eigenerklärungen als 
Nachweise vorzulegen:
- Nachweis der Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
- Nachweis über die Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister bzw. ein den 
Rechtsvorschriften seines Sitzstaates entsprechender Nachweis (wie Handelsregister, 
Partnerschaftsregister, Berufskammern der Länder, Handwerksrolle)
Die Vergabestelle behält sich vor, weitere Auskünfte und Bestätigungen/Nachweise, die zur 
Überprüfung der Eigenerklärung dienen, zu verlangen bzw. einzuholen.
.
Werden die Leistungen von einer Bietergemeinschaft angeboten, sind die Auskünfte für jedes 
Mitglied der Bietergemeinschaft zu erklären.
Will sich der Bieter bei der Leistungserbringung eines Dritten bedienen, sind die Auskünfte 
auch vom Dritten abzugeben.

muss es heißen:
Angaben, die mit dem Angebot vorzulegen sind:
1.) Eigenerklärung des Bieters, dass in seiner Person oder durch ein Verhalten seiner Person 
oder durch das Verhalten einer Person, die ihm zuzurechnen ist, keine Ausschlussgründe 
nach § 6e EU VOB/A und nach §§ 19, 21 MiLoG begründet sind.
2.) Eigenerklärung des Bieters, dass er seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen nachgekommen ist.
3.) Eigenerklärung des Bieters zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
4.) Eigenerklärung des Bewerbers/Bieters gemäß Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833
/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 
2022 zur Nichtzugehörigkeit zu den genannten Personen oder Unternehmen, die einen Bezug 
zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen.
5.) Eigenerklärung des Bieters über die Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister
.
Für die vorgenannten Auskünfte (Eigenerklärungen) sind entsprechende Formblätter den 
Vergabeunterlagen beigefügt (Formblatt 124, Formblatt 217A).
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Ebenso zugelassen ist die Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE) als 
vorläufiger Beleg der Eignung.
Eigenerklärungen und Eignungsnachweise, die durch Präqualifizierung geführt werden, sind 
zugelassen. Die durch Präqualifizierung geführten Eigenerklärungen und Eignungsnachweise 
müssen die gestellten auftragsbezogenen Mindestanforderungen nachweisen.
.
Auf Verlangen der Vergabestelle sind durch den Bieter zum Beleg seiner Eigenerklärungen als 
Nachweise vorzulegen:
- Nachweis über die Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister bzw. ein den 
Rechtsvorschriften seines Sitzstaates entsprechender Nachweis (wie Handelsregister, 
Partnerschaftsregister, Berufskammern der Länder, Handwerksrolle)
Die Vergabestelle behält sich vor, weitere Auskünfte und Bestätigungen/Nachweise, die zur 
Überprüfung der Eigenerklärung dienen, zu verlangen bzw. einzuholen.

Abschnitt Nummer: III.1.2
Anstatt:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Angaben, die mit dem Angebot vorzulegen sind:
1.) Eigenerklärung zum Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen 
Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der Maßnahme vergleichbar sind, unter 
Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.
2.) Eigenerklärung zu Insolvenzverfahren und Liquidation.
3.) Eigenerklärung des Bieters, dass er seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, 
Abgaben und gestzlichen Sozialversicherungsbeiträgen nachgekommen ist.
4.) Erklärung, ob und hinsichtlich welcher Leistungen sich der Bieter der Kapazitäten anderer 
Unternehmen bedient.
Für die vorgenannten Auskünfte (Eigenerklärungen) sind entsprechende Formblätter den 
Vergabeunterlagen beigefügt (Formblatt 124, Formblätter 234, 235).
Ebenso zugelassen ist die Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE) als 
vorläufiger Beleg der Eignung.
Eigenerklärungen und Eignungsnachweise, die durch Präqualifizierung geführt werden, sind 
zugelassen. Die durch Präqualifizierung geführten Eigenerklärungen und Eignungsnachweise 
müssen die gestellten auftragsbezogenen Mindestanforderungen nachweisen.
Auf Verlangen der Vergabestelle sind durch den Bieter zum Beleg seiner Eingenerkärungen 
als Nachweise vorzulegen:
- rechtskräftig, bestätigter Insolvenzplan - soweit erforderlich
- Eine Bescheinigung in Steuersachen des zuständigen Finanzamtes über die vollständige 
Entrichtung von Steuern, die nicht älter als 12 Monate sein darf,
- Gültige Bescheinigungen der zuständigen Krankenkasse, der tariflichen Sozialkasse und der 
Berufsgenossenschaft über die vollständige Entrichtung von Beiträgen, die nicht älter als 12 
Monate sein dürfen
- gültige Freistellungsbescheinigung nach §48b EStG
Die Vergabestelle behält sich vor, weitere Auskünfte und Bestätigungen/Nachweise, die zur 
Überprüfung der Eigenerklärung dienen, zu verlangen bzw. einzuholen.
.
Werden die Leistungen von einer Bietergemeinschaft angeboten, sind die Auskünfte
/Nachweise für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft zu erklären.
Will sich der Bieter bei der Leistungserbringung eines Dritten bedienen, sind die Auskünfte
/Nachweise auch vom Dritten abzugeben.

muss es heißen:
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Angaben, die mit dem Angebot vorzulegen sind:
1.) Eigenerklärung zum Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen 
Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der Maßnahme vergleichbar sind, unter 
Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.
2.) Erklärung, ob und hinsichtlich welcher Leistungen sich der Bieter der Kapazitäten anderer 
Unternehmen bedient.
3.) Eine Bescheinigung in Steuersachen des zuständigen Finanzamtes über die vollständige 
Entrichtung von Steuern, die nicht älter als 12 Monate sein darf,
4.) Gültige Bescheinigungen der zuständigen Krankenkasse, tariflichen Sozialkasse und 
Berufsgenossenschaft über die vollständige Entrichtung von Beiträgen, die nicht älter als 12 
Monate sein dürfen.
Für die vorgenannten Auskünfte (Eigenerklärungen) sind entsprechende Formblätter den 
Vergabeunterlagen beigefügt (Formblatt 124, Formblatt 235).
Ebenso zugelassen ist die Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE) als 
vorläufiger Beleg der Eignung.
Eigenerklärungen und Eignungsnachweise, die durch Präqualifizierung geführt werden, sind 
zugelassen. Die durch Präqualifizierung geführten Eigenerklärungen und Eignungsnachweise 
müssen die gestellten auftragsbezogenen Mindestanforderungen nachweisen.
.
Die Vergabestelle behält sich vor, Auskünfte und Bestätigungen/Nachweise, die zur 
Überprüfung der Eigenerklärung dienen, zu verlangen bzw. einzuholen.
.
Werden die Leistungen von einer Bietergemeinschaft angeboten, sind die Auskünfte
/Nachweise für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft zu erklären.
Will sich der Bieter bei der Leistungserbringung eines Dritten bedienen, sind die Auskünfte
/Nachweise auch vom Dritten abzugeben.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

1.) Eigenerklärung über die Ausführung vergleichbarer Leistungen in den letzten fünf Jahren
2.) Eigenerklärung über die Bereithaltung der für die Ausführung der Leistung erforderlichen 
Arbeitskräfte.
3.) Eigenerklärung des Bieters, dass in seiner Person oder durch ein Verhalten seiner Person 
oder durch das Verhalten einer Person, die ihm zuzurechnen ist, keine Ausschlussgründe 
nach § 6e EU VOB/A und nach §§ 19, 21 MiLoG begründet sind.
4.) Erklärung, ob beabsichtigt ist, eine Bieter-/Arbeitsgemeinschaft zu bilden.
5.) Erklärung, ob und hinsichtlich welcher Leistungen sich der Bieter der Kapazitäten anderer 
Unternehmen bedient.
Für die vorgenannten Auskünfte (Eigenerklärungen) sind entsprechende Formblätter den 
Vergabeunterlagen beigefügt (Formblatt 124, Formblätter 234, 235).
Ebenso zugelassen ist die Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE) als 
vorläufiger Beleg der Eignung.
Eigenerklärungen und Eignungsnachweise, die durch Präqualifizierung geführt werden, sind 
zugelassen. Die durch Präqualifizierung geführten Eigenerklärungen und Eignungsnachweise 
müssen die gestellten auftragsbezogenen Mindestanforderungen nachweisen.
Auf Verlangen der Vergabestelle sind durch den Bieter zum Beleg seiner Eingenerkärungen 
als Nachweise vorzulegen:
- Drei Referenzen mit folgenden Angaben: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; 
Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des ausgeführten 
maßgeblichen Leistungsumfanges,
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- Angaben zu Arbeitskräften: Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren 
jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra 
ausgewiesenem Leitungspersonal.
- ggf. Erklärung, dass die Kapazitäten anderer Unternehmen im Auftragsfall zur Verfügung 
stehen (Formblatt 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen).
- Nachweise/Erklärungen zur Eignung der Nachunternehmer,
Die Vergabestelle behält sich vor, weitere Auskünfte und Bestätigungen/Nachweise, die zur 
Überprüfung der Eigenerklärung dienen, zu verlangen bzw. einzuholen.
.
Werden die Leistungen von einer Bietergemeinschaft angeboten, sind die Auskünfte
/Nachweise für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft zu erklären.
Will sich der Bieter bei der Leistungserbringung eines Dritten bedienen, sind die Auskünfte
/Nachweise auch vom Dritten abzugeben.
.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
Angaben, die mit dem Angebot vorzulegen sind:
- Eigenerklärung des Bewerbers/Bieters gemäß Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 
in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 
zur Nichtzugehörigkeit zu den genannten Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu 
Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen (Formblatt 217A).
- Verpflichtungserklärung nach Landestariftreuegesetz Rheinland-Pfalz (LTTG)

muss es heißen:
Angaben, die mit dem Angebot vorzulegen sind:
1.) Eigenerklärung über die Ausführung vergleichbarer Leistungen in den letzten fünf Jahren
2.) Eigenerklärung über die Bereithaltung der für die Ausführung der Leistung erforderlichen 
Arbeitskräfte
3.) Erklärung, ob und hinsichtlich welcher Leistungen sich der Bieter der Kapazitäten anderer 
Unternehmen bedient.
Für die vorgenannten Auskünfte (Eigenerklärungen) sind entsprechende Formblätter den 
Vergabeunterlagen beigefügt (Formblatt 124, Formblatt 235).
Ebenso zugelassen ist die Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE) als 
vorläufiger Beleg der Eignung.
Eigenerklärungen und Eignungsnachweise, die durch Präqualifizierung geführt werden, sind 
zugelassen. Die durch Präqualifizierung geführten Eigenerklärungen und Eignungsnachweise 
müssen die gestellten auftragsbezogenen Mindestanforderungen nachweisen.
.
Auf Verlangen der Vergabestelle sind durch den Bieter zum Beleg seiner Eigenerklärungen 
folgende Nachweise vorzulegen:
- Drei Referenzen mit folgenden Angaben: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; 
Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des ausgeführten 
maßgeblichen Leistungsumfanges,
- Angaben zu Arbeitskräften: Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren 
jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra 
ausgewiesenem Leitungspersonal.
- ggf. Erklärung, dass die Kapazitäten anderer Unternehmen im Auftragsfall zur Verfügung 
stehen (Formblatt 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen).
Die Vergabestelle behält sich vor, weitere Auskünfte und Bestätigungen/Nachweise, die zur 
Überprüfung der Eigenerklärung dienen, zu verlangen bzw. einzuholen.
.
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VII.2.

Werden die Leistungen von einer Bietergemeinschaft angeboten, sind die Auskünfte
/Nachweise für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft zu erklären.
Will sich der Bieter bei der Leistungserbringung eines Dritten bedienen, sind die Auskünfte
/Nachweise auch vom Dritten abzugeben.

Weitere zusätzliche Informationen


